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Vortrag 

an den Ministerrat 

 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das ASVG, das GSVG und das 

BSVG geändert werden 

 

Der vorliegende Gesetzentwurf, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 

das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz und das Bauern-

Sozialversicherungsgesetz geändert werden sollen, ist der Schaffung einer 

Einmalzahlung für alle BezieherInnen von Pensionen aus der gesetzlichen 

Pensionsversicherung gewidmet. 

 

Auf die beiliegenden Erläuterungen darf verwiesen werden. 

 

Ich stelle den 

Antrag, 

 

die Bundesregierung wolle beschließen: 

 

Der beiliegende Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine 

Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz und das 

Bauern-Sozialversicherungsgesetz geändert werden, samt Vorblatt, 

Wirkungsorientierter Folgenabschätzung und Erläuterungen wird dem Nationalrat zur 

verfassungsmäßigen Behandlung vorgelegt. 

 

Der Bundesminister: 

Alois STÖGER 


